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Karl Krafeld        Albrechtstr. 17        44137 Dortmund
An
Herrn Generalbundesanwalt
Kay Nehm

Generalbundesanwaltschaft
beim Bundesgerichtshof
Postfach 27 20

76014 Karlsruhe






Dortmund, 9.11.2005

Btr.:
Staatsbürgerlicher Hinweis an die Generalbundesanwaltschaft auf geplante Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB).
Bezug:
Kenntnisnahme der Anzeige in der zugrunde liegenden Sache des Herrn Axel Tigges an den Generalbundesanwalt Herrn Kay Nehm vom 2.11.2005 (per Mail und per Fax), bekannt geworden über ein Forum im Internet, mit Bezugnahme auf in einer Onlinezeitung im Internet verbreiteten Aussagen mit klaren Tatsachenbenennungen hinsichtlich der Planung bzw. Durchführung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Sehr geehrter Herr Generalbundesanwalt Kay Nehm,
mir wurde die unspezifische Anzeige des Herrn Axel Tigges vom 2.11.2005 im Zusammenhang mit den staatlichen Planungshandlungen und Handlungen um das herum, was unter „Vogelgrippe“ zusammengefasst wird bekannt.

Die Anzeige ist mittlerweile öffentlich zugänglich über das Internet www.agenda-leben.de im Spezialforum Vogelgrippe. 

Als handelnde Personen, gegen die sich der Verdacht wegen Beteiligung an der objektiven Straftatbestandserfüllung richtet wurde hier Herr Bundesminister Jürgen Trittin, in seiner Funktion als kommissarischer Minister für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft genannt.
Als Handlungen bzw. geplante Handlungen wurde von Herrn Axel Tigges genannt:

„weil große Bevölkerungskreise durch seine angeordneten Maßnahmen in Angst und Schrecken gesetzt wurden, weil Menschen sich auf Grund dieser Anordnung vorsätzlich mit Medikamenten vergiftet haben“.

Als Beweis wurde hier auf ein in der Onlinezeitung FAKTuell veröffentlichtes Interview mit Dr. rer. nat. Stefan Lanka verwiesen, das auch im Forum agenda-leben zugänglich ist.
Der objektive Tatbestand, zumindest der Planung von Straftaten nach Art. II b) u. c) der Völkermordkonvention vom 9.12.1948 bzw. § 7 Abs. 1 Nr. 2 des am 30.6.2002 in Kraft getretenen Völkerstrafgesetzbuches, ist hier gegeben.
Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden nach Hinweisen, nach Kenntnisnahme ist es, aufgrund des Gesetzes, nach Feststellung des objektiven Straftatbestandes, im Hinblick auf die Erfüllung der subjektiven Straftatbestandserfüllungen, im Hinblick auf den nachweisbaren Grad des Vorsatzes zu ermitteln. Die Gesetzeslage ist eindeutig und unstrittig.

Die hier beteiligten staatlichen Behörden, u.a. der hier genannte Bundesminister Trittin sind aufgrund Grundgesetz Art. 20 Abs. 3 bei ihren Handlungen an das Gesetz und an das Recht gebunden.

Die maßgeblichen Gesetze, die den Handlungen bzw. den Planungshandlungen mit den Geschehnissen um das, was Vogelgrippe genannt wird, bzw. der seit 1999 durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betriebenen „vorbereitenden Planung für eine Influenza-Pandemie“ (Bundesinnenministerium vom 1.9.2005; s.u.), nennen übereinstimmend als Rechtfertigungsgrundlage für das Handeln der staatlichen Organe Voraussetzungen wie „wissenschaftlich“, „jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik“ usw.
Grundgesetz (GG) Art. 5 Abs. 3 erster Satz sichert die Freiheit der Wissenschaft und Forschung. GG Art. 5 Abs. 3, zweiter Satz, schränkt diese ein, wenn Wissenschaft in irgendeiner Art und Weise, mit praktischer Bedeutung nach außen tritt, durch die grundgesetzliche Bestimmung: „Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“
Nicht nur aufgrund unseres geschichtlichen Hintergrundes, bei dem das was sich als Wissenschaft tarnte (insb. sog. Rassentheorie) zur Rechtfertigungsgrundlage bestialischer Verbrechen des deutschen Staates (u.a. Holocaust) erhoben wurde, hat insbesondere der dem Staat grundgesetzlich auferlegte Schutz des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aufgrund GG Art. 2 Abs. 2, erster Satz, eine große Bedeutung im Hinblick auf die durch die staatlichen Organe von der Wissenschaft, dann wenn sie nach außen tritt, von der Lehre, grundgesetzlich zwingend abverlangten Treue zur Verfassung, insbesondere des Schutzes des Grundrechtes auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach GG Art. 2 Abs. 2, eine große, durch die staatlichen Organe nicht ignorierbare Bedeutung, wenn staatliche Entscheidungshandlungen in Gesetzesbestimmungen wie „wissenschaftlich“, „jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik“ u.ä. gründen und mit „Wissenschaft“ durch die staatlichen Organe gerechtfertigt werden. 
(Formulierungen: „Internationale Experten weisen darauf hin“, „Experten sind der Meinung“, „Experten warnen davor“, usw. usw. usw.)
Dann wenn „Wissenschaft“ durch das Gesetz i.S.d. GG Art. 20 Abs. 3 ein Handeln und Planungshandeln staatlicher Organe bestimmt, wie wir es gegenwärtig durch den Bundesminister Trittin im Zusammenhang mit dem Erlass der Eilverordnung und deren Aufrechterhaltung zur Stallpflicht für Geflügel erleben, kann und darf die Freiheit der Wissenschaft nach GG Art. 5 Abs. 3, erster Satz, nicht als einer dessen was sich Wissenschaft nennt zugestandenen Freiheit von der Verpflichtung zur Wissenschaftlichkeit, von der Verpflichtung zur Erfüllung der Grundanforderungen an Wissenschaft, der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit und der Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit ausgelegt werden.
Eine Auslegung der grundgesetzlich gesicherten Freiheit der Wissenschaft dann, wenn diese Wissenschaft Grundlage der an das Gesetz gebundenen Handlungen und Planungshandlungen durch staatliche Organe ist, darf seitens der staatlichen Organe nicht als Freiheit von der Wissenschaftlichkeit, als Freiheit von der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit und von der Pflicht zur Wahrhaftigkeit ausgelegt werden. 
Insbesondere dann nicht, wenn geplant ist, dass diese Wissenschaft, frei von der Wissenschaftlichkeit, Rechtfertigungsgrundlage staatlicher Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, möglicherweise sogar zwangsweise durchgesetzt, aufgrund § 20 Abs. 6 und 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG) werden soll.
Gegenwärtig erlebt jeder denkende Staatsbürger in Deutschland im Zusammenhang mit den Vogelgrippegeschehnissen, dass die freie epidemiologische Wissenschaft (sog. Experten, die aber nie namentlich genannt werden, und deren Beweisführung niemals der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit zugänglich gemacht wird), die durch die staatlichen Organe, insbesondere durch den Bundesminister Trittin übernommene und zur Grundlage staatlicher Handlungen erklärte Hypothese verbreiten,
dass die Zugvögel mit einem seuchenverursachenden Todesvirus in Asien infiziert worden sind und dieses Virus das Gefieder in Europa (Rumänien, Türkei, Griechenland, Russland, Deutschland usw. usw.) mit einer Seuche bedroht.

Die durch jeden denkenden Laien beobachtbare Tatsache, dass die angeblich mit einem Todesvirus infizierten Zugvögel, ohne signifikant abweichend von der Normalität zu erkranken und zu verenden, wochenlang tausende von Kilometern von Asien nach Afrika fliegen und auch das Gefieder in den überflogenen Ländern nicht signifikant abweichend von der Normalität erkrankt oder verendet ist, falsifiziert (widerlegt) die von den behaupteten Experten verbreitete Hypothese, dass die Zugvögel mit einem Todesvirus infiziert sind.

Gegenwärtig erleben nicht nur in Deutschland alle epidemiologischen Laien, dass die Natur selbst, die Hypothese der behaupteten Epidemiologen falsifiziert hat, derzufolge die Zugvögel seuchenartig mit einem den Tod verursachenden infektiösen biologischen Keim infiziert worden sind.
Jedem denkenden epidemiologischen Laien wird hier deutlich, dass die Expertenaussagen der anonymen Wissenschaft, auf die sich rechtfertigend berufen wird, in einem Wissenschaftsverständnis gründen, das in keinerlei realem Zusammenhang mit der beobachtbaren biologischen Wissenschaft steht.
Es wäre eine Zugrundelegung der Theorie der reziproken Kausalität (erst die Wirkung, dann die Ursache), wenn die durch Eilverordnung angeordnete Stallpflicht für das Gefieder, als Ursache dafür behauptet würde, dass eine durch die mit einem seuchenverursachenden biologischen Keim infizierten Zugvögel, deshalb bei dem Gefieder in Europa keine signifikant von der Normalität abweichenden Erkrankungen und Verendungen verursacht hätten, weil die Stallpflicht angeordnet worden ist. 
Jedem denkenden epidemiologischen Laien ist bekannt, dass sich die in Deutschland durch den Minister Trittin angeordnete Stallpflicht nicht auf das wildlebende Gefieder beziehen kann und bezieht und auch vor Anordnung der Stallpflicht Zugvögel über Deutschland geflogen sind, ohne dass das Gefieder am Boden signifikant erkrankte oder verendete.
Jeder denkende epidemiologische Laie erlebt gegenwärtig, Ende Oktober/Anfang Nov. 2005, die Falsifikation der epidemiologischen Hypothese, derzufolge die Zugvögel in Asien durch einen seuchenverursachenden biologischen Keim infiziert worden sind.

Wissenschaftliche, d.h. der Überprüf- und Nachvollziehbarkeit offen stehende Verifikationen der durch die unbenannten Experten verbreiteten Hypothese, derzufolge die Zugvögel mit einem seuchenverursachenden infektiösen biologischen Keim infiziert sind, nennen die zuständigen staatlichen Organe in der Bundesrepublik Deutschland nicht, weil die Beteiligten in den staatlichen Organen genau wissen, dass diese durch die Wirklichkeit der Natur selbst falsifizierte Hypothese, niemals wissenschaftlich verifiziert worden ist und niemals wissenschaftlich verifiziert werden kann.
In dem von Herrn Axel Tigges gegenüber der Generalbundesanwaltschaft genannten in der Onlinezeitung FAKTuell (google: faktuell) veröffentlichten Interview, zeigt der Virusentdecker Dr. rer. nat. Stefan Lanka allgemeinverständlich auf, dass der im Zusammenhand mit den Vogelgrippegeschehnissen verbreiteten naturwissenschaftlichen Behauptung eines Virus (H5N1-Virus) keinerlei wissenschaftliche, d.h. publizierte überprüf- und nachvollziehbare Rechtfertigung zugrunde liegt, die geeignet sein könnte zu der Behauptung der Existenz eines H5N1-Virus zu berechtigen oder auch nur zu der Behauptung der Existenz eines anderen Virus zu berechtigen. 
Dieses Interview erfolgte auch auf dem Hintergrund, dass am 1.1.2001 in der Bundesrepublik Deutschland das weltrevolutionäre Infektionsschutzgesetz (IfSG), mit den weltrevolutionären Bestimmungen, des § 2 Nr. 1, 3 u. 9 in Kraft getreten ist, an das aufgrund GG Art. 20 Abs. 3 insbesondere alle Gesundheitsbehörden, insbesondere aber die Bundesgesundheitsbehörden zwingend gebunden sind.
Durch die gesetzliche Bestimmung des § 2 IfSG „Im Sinne dieses Gesetzes ist“ (Nr. 1, Krankheitserreger (z.B. Virus); Nr. 3 übertragbare Krankheit; Nr. 9 Schutzimpfungen) verlangt das Gesetz zwingend, als zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung für das Impfschadensrisiko nach § 2 Nr. 11 IfSG, durch die Bestimmung „ist“ Tatsachen, denen Meinungen, Glauben, Konsense, Irrtümer oder Irreführungen nicht genügen.
Der denkende Laie, auch jeder Jurist geht selbstverständlich unüberprüft davon aus, dass dann, wenn ein krankheitsverursachendes oder gar seuchenverursachendes Virus durch Experten der Wissenschaft als Tatsache behauptet wird, dieses Virus auch tatsächlich naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist und nicht etwa nur aufgrund eines Konsens, aufgrund einer Übereinstimmung und Vereinbarung als nachgewiesen gilt, aber tatsächlich nicht naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist und demnach wissenschaftlich (GG Art. 5 Abs. 3) dann, wenn das Gesetz „wissenschaftlich“, „auf dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik“ (§ 1 Abs. 2 IfSG) o.ä. bestimmt und zwingend verlangt, seitens der vollziehenden Gewalt nach GG Art. 20 Abs. 3, auch nicht als wissenschaftlich nachgewiesen behauptet werden kann und behauptet werden darf.
Nach Verabschiedung und vor Inkrafttreten des IfSG begannen denkende Staatsbürger in Deutschland bei der Ärzteschaft und bei den Gesundheitsbehörden, insbesondere bei den Bundesgesundheitsbehörden, (Bundesgesundheitsministerium, Robert Koch-Institut (RKI), Paul-Ehrlich-Institut (PEI)), insbesondere nach den naturwissenschaftlichen Beweisen der als Krankheitserreger behaupteten Viren zu fragen, die den öffentlichen (staatlichen) Impfempfehlungen nach § 20 Abs. 2 u. 3 IfSG zugrunde liegen.
Hier steht Deutschland, neben Österreich und Italien (Südtirol) in einer weltweit beispiellosen Beweisschaffung über das Wissen bei den Zuständigen in den staatlichen Organen, dass kein als Krankheitserreger behauptetes Virus jemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist.
Soweit sich die staatlichen Organe hier auf sog. indirekte Nachweisverfahren zurückziehen, erkennt jeder denkende Laie das sofort als Absurdität, da für einen gültigen (validen) indirekten Nachweis, wie er jetzt auch im Zusammenhang mit dem behaupteten H5N1-Virus (Vogelgrippe) behauptet wird, eine Eichung am direkt Nachgewiesenen unverzichtbar ist. 
Ohne Vorliegen eines Direktnachweises – das weiß nicht nur jeder Wissenschaftler und jeder Beteiligte in den staatlichen Organen, sondern auch jeder denkende Laie – ist ein gültiges (valides) indirektes Nachweisverfahren wissenschaftlich-technisch ausgeschlossen.
Ohne Eichmöglichkeit am direkt Nachgewiesenen ist jedes behauptete sog. indirekte Virusnachweisverfahren allenfalls eine haltlose Spekulation. Haltlos auf dem Hintergrund, dass es auf dem heutigen Stand der Wissenschaft und Technik, recht problemlos ist dann, wenn in der Substanz ein tatsächlich existierendes Virus vermutet wird, innerhalb relativ kurzer Zeit, dieses Virus auch tatsächlich nachzuweisen oder nachzuweisen, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich in dieser Substanz das vermutete Virus befindet.

Eine Virus-Nachweispublikation umfasst 5 bis 10 Seiten. Hier ist überprüf- und nachvollziehbar der Isolationsvorgang dokumentiert, d.h. die Reinigung des Virus von allen Fremdbestandteilen dokumentiert. Darüber hinaus ist hier die biochemische Charakterisierung des Virus dokumentiert. Von wissenschaftlich nachrangiger Bedeutung, aber von großer Bedeutung für den im ersten Schritt prüfenden Laien, ist die elektronenmikroskopische Dokumentation des isolierten Virus. 
Da Viren der gleichen Art gleichförmig sind, zeigt ein solches elektronenmikroskopisches Foto nur gleichförmige Partikel. Jeder Grundschüler kann überprüfen, ob ein Bild nur gleichförmige Partikel zeigt. Jeder denkende Laie kann diejenigen, die den erfolgten Nachweis und damit die Existenz eines krankheitsverursachenden Virus behaupten, wie dieses gegenwärtig über das behaupteten H5N1-Virus erfolgt, beispielsweise das Bundesverbraucherschutzministerium danach fragen, wo das Fotos des isolierten H5N1-Virus veröffentlicht worden ist. 
Eine solche Dokumentation existiert nicht. Das wissen alle in den staatlichen Organen in Deutschland Beteiligten.
Infolge der Beweisfrage in den nun nahezu letzten fünf Jahren wurde – weltweit beispiellos – in Deutschland der auf Dauer hin überprüf- und nachvollziehbare Beweis geschaffen, dass in den zuständigen Gesundheitsbehörden in Deutschland bekannt ist, dass im Hinblick auf die behaupteten viralen Erkrankungen, zu deren Schutz öffentlich Impfungen aufgrund § 20 Abs. 2 u. 3 IfSG empfohlen werden, in keinem einzigen Fall diese vom IfSG (§ 2 Nr. 1), das Impfschadensrisiko (§ 2 Nr. 11) rechtfertigende zwingende Voraussetzung erfüllt ist.
Juristen können sich hier allenfalls nur noch darüber streiten von welchem Grad des Vorsatzes individuell bei den Beteiligten in den zuständigen staatlichen Organen ausgegangen werden muss, die trotz des Wissens, dass die in § 2 Nr. 1 IfSG zwingend abverlangte Rechtfertigungsvoraussetzung nicht erfüllt ist, die öffentlichen Impfempfehlungen (Empfehlungen zum Impfschadensrisiko; Empfehlungen zum Eingriff in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit) und sei es durch Duldung aufrecht erhalten.
Der objektive Sachverhalt, dass durch diese öffentlichen Empfehlungen ein Teil der Bevölkerung rechtswidrig, da die Rechtfertigungsvoraussetzung nach § 2 Nr. 1 IfSG nicht erfüllt ist, unter Lebensbedingungen gestellt wird die geeignet sind die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB), wurde durch die konsequente Beweisfrage, insbesondere an die zuständigen Stellen in den staatliche Organen, in den letzen fünf Jahren durch nachfragende Staatsbürger, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, zweifelsfrei bewiesen.
Diese nun bald fünf Jahre andauernde Frage nach der Erfüllung der vom Gesetz zwingend abverlangten Tatsachen („ist-Anforderung“ des § 2 Nr. 1 IfSG) ist u.a. dokumentiert und allgemein zugänglich über www.klein-klein-aktion.de und www.klein-klein-verlag.de 
Es liegen Schreiben aus dem Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung vor, in denen das Ministerium eindeutig benennt, dass die Frage nach den überprüf- und nachvollziehbaren naturwissenschaftlichen Beweisen der als Krankheitserreger behaupteten Viren, in den letzen Jahren sehr umfangreich an die Bundesgesundheitsbehörden gestellt worden ist.
Dieses erfolgte beispielsweise durch die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, in einem an den Bundestagsabgeordneten Rudolf Kraus durch die Ministerin persönlich unterschriebenen und mittlerweile breit bekannt gewordnen Schreiben vom 5.1.2004. 
Die Ministerin schreibt:

„Bei der o.g. Anfrage handelt es sich um eines der Schreiben mit ständig wiederkehrendem Argumentationsmuster, die die Existenz des HIV-Virus anzweifeln. Sie werden von verschiedenen Personen sowohl an viele Abgeordnete des Deutschen Bundestags als auch an das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung sowie an nachgeordnete Institute gerichtet.“

Hier beweist die Ministerin ihr Wissen, dass sehr umfangreich an die zuständigen staatlichen Organe, insbesondere den staatlichen Organen des Bundes, die für die öffentliche Gesundheitspflege zuständig sind, die Frage nach dem überprüf- und nachvollziehbaren naturwissenschaftlichen Beweis des HIV (als nachgewiesen behauptetes sog. AIDS-Virus) gestellt worden ist. Es sei dahingestellt, ob diese Schreiben „die Existenz des HIV-Virus anzweifeln“ oder nur nach dem publizierten naturwissenschaftlichen Beweis fragen, die die aus den staatlichen Organen verbreitete Behauptung des erfolgten Nachweises des HIV, der Existenz des HIV und die in dieser Tatsachenbehauptung aus den staatlichen Organen gründenden staatlichen Handlungen rechtfertigen.
Nahezu 10 Jahre, nachdem ich mit Datum vom 14.2.1995 weltweit erstmalig die Frage nach dem naturwissenschaftlichen Beweis des HIV, die Frage nach der Veröffentlichung des Fotos des isolierten HIV an die zuständige staatliche Stelle, an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die mit dem Werbeslogan „Wenn Sie  Fragen zu AIDS haben, …“ das Regierungsangebot verbreitete, Fragen zu AIDS zu beantworten, gestellt hatte und darauf verwiesen hatte, dass ich dieses Beweisdokument nicht in den als maßgeblich behaupteten Publikationen von Montangier (1983) und Gallo (1984) finde und mit Datum vom 9.3.1995, das Robert Koch-Institut (RKI), Pressesprecher Dr. Marcus, im Auftrage der BZgA, im Rahmen der AIDS-Aufklärung der Bundesregierung behauptet hatte, Fotos des isolierten HIV befinden sich genau in diesen Publikationen, von denen ich genannt hatte, dass ich dort kein Foto des isolierten HIV finde und das RKI mir sogar die Publikationen zusandte, in denen sich tastsächlich kein Foto isolierter, von Fremdbestandteilen gereinigter Partikel finden läßt, und nach nahezu 10 jähriger hartnäckiger Stützung dieser Behauptung der AIDS-Aufklärung der Bundesregierung, Fotos des isolierten HIV befänden sich in den Publikationen von Montangier und Gallo, u.a. durch den Deutschen Bundestag, gestand die Bundesgesundheitsministerin mit Datum vom 5.1.2004 in einer erstaunlichen Offenheit das tatsächliche, allgemein verschwiegene Wissen der Zuständigen in den staatlichen Organen ein:
„Selbstverständlich gilt das Humane Immundefizienz-Viurs (HIV) - im internationalen wissenschaftlichen Konsens – als wissenschaftlich nachgewiesen.“

„gilt“ ist aber nicht „ist“. 

Erstmalig wird hier das allgemein verschwiegene Wissen durch die Bundesregierung, 10 Jahre nachdem erstmalig die Frage nach dem naturwissenschaftlichen Beweis gestellt worden ist und nach 10 jähriger vorsätzlicher Irreführung in solch einer bedeutenden Angelegenheit des Gesundheitswesens eingestanden, dass das behauptete AIDS-Virus „HIV“, auch 20 Jahre nach der Verkündigung der naturwissenschaftlichen Entdeckung des HIV, am 23.4.1984 durch die US-Regierung, US-Gesundheitsministerin Heckler, niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, sondern nur aufgrund eines, durch die US-Regierung am 23.4.1984 begründeten „internationalen wissenschaftlichen Konsens“ als wissenschaftlich nachgewiesen gilt.
Die Bundesregierung, vertreten durch die Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt gesteht hiermit das Wissen ein, dass es sich bei der Entdeckungsverkündigung am 23.4.1984 durch die US-Regierung um eine Irreführung der Weltöffentlichkeit durch die US-Regierung gehandelt hat, der sich die zuständigen staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland unterwarfen, und zumindest nachdem die Beweisfrage am 14.2.1995 an die zuständige Regierungsstelle gestellt worden ist und durchgängig immer wieder gestellt wurde, nachweislich wider besseres Wissen unterwarfen, in Kenntnis, dass die Aufrechterhaltung des in der Bevölkerung erregten Irrtums, das HIV sei jemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden bezweckt, dass positiv Getestete in Deutschland mittelfristig eigenständig tödlichen Medikamenten zustimmen (die ähnlich wirken, wie Tamiflu, dass jetzt im Zusammenhang mit den Vogelgrippegeschehnissen staatlicherseits bevorratet wird) und die infolge der Medikamente erwirkten Todesfälle in Deutschland dann als Beweis der Existenz des HIV herangezogen werden. 
Der Bundesregierung war und ist auch bewusst, dass diese Irrtumsunterhaltung, das behauptete „HIV“ wäre jemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden bezweckt, dass insbesondere Menschen in Afrika, die auf unzulängliches Trinkwasser angewiesen sind und unter Mangelernährung leiden eingeredet wird, Ursache ihrer Krankheiten seien nicht das schlechte Trinkwasser und/oder die Mangelernährung,  sondern ein Todesvirus, das tatsächlich niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, sondern nur als nachgewiesen gilt.
Es ist bekannt, dass die Zahl der Todesopfer dieser Irreführung in Afrika, an die sich die Bundesregierung aktiv beteiligt, dieser Opfer in Afrika, die Zahl der Opfer des bestialischen deutschen Verbrechen des Holocaust, in der Zeit nachdem ich die Beweisfrage mit Datum vom 14.2.1995 an die BZgA gestellt habe, und während der Zeit, in der die zuständigen Organe der staatlichen Gewalt, vorsätzlich diese Irreführung aufrecht erhalten haben, mittlerweile weit überschritten hat.
Es ist bekannt, dass ein Konsens nicht fotografierbar ist, auch dann nicht, wenn der Konsens international als Konsens anerkannt ist.

Mir liegt ein an mich gerichtetes Schreiben des Präsidenten des Robert Koch-Institut (RKI), Prof. Kurth vom 17.3.1999 vor, in dem Prof. Kurth behauptete: 
„Elektronenmikroskopische Aufnahmen von HIV im lymphatischen Gewebe sind vielfach veröffentlicht ….“. 

Zufolge des Prof. Kurth, Präsident des RKI, ist es auf dem Hintergrund des Schreibens der Ministerin vom 5.1.2004 möglich, dass ein Konsens fotografierbar ist.

Wenn die Ministerin am 5.1.2004 wusste, dass HIV nur aufgrund eines Konsens als nachgewiesen gilt, demnach niemals nachgewiesen ist und demnach auch ein Konsens nicht fotografierbar ist, ist ausgeschlossen, dass Prof. Kurth, RKI, 1999 das Foto eines tatsächlich, nicht nur in einem Konsens gründenden HIV vorliegen konnte.
Nach diesem Muster der Wissenschaft, unabhängig von der biologischen Wirklichkeit und unabhängig von der technischen Möglichkeit (Konsensfotografie) erfolgen auch die öffentlichen Impfempfehlungen durch die Ständige Impfkommission (STIKO) am RKI (nach § 20 Abs. 2 u. 3 IfSG) und der Influenza-Pandemieplan, der den jetzigen und geplanten staatlichen Handlungen im Zusammenhang mit den Vogelgrippegeschehnissen zugrunde liegt.
Auch Prof. Kurth und das RKI unterliegen GG Art. 20 Abs. 3. Ihnen ist es versperrt sich dahingehend auf GG Art. 5 Abs. 3 rechtfertigend zu berufen, dass sie eine Freiheit der Wissenschaft, die frei ist von jedweder Überprüf- und Nachvollziehbarkeit und frei ist von der Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit, den staatlichen Handlungen als Rechtfertigungsgrundlage zugrunde legen.
Jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland weiß heute (Nov. 2005), dass die Bundesgesundheitsministerin es auch nach dem Schreiben vom 5.1.2004, pflichtwidrig unterlassen hat sicherzustellen, dass die Bürger, insbesondere sog. HIV-Positiv-Getestete, sachlich richtig darüber aufgeklärt wurden, dass das behauptete HIV niemals naturwissenschaftlich nachgewiesen worden ist, sondern nur aufgrund eines, durch die US-Regierung am 23.4.1984 durch US-staatliche Verkündigung begründeten Konsens als nachgewiesen gilt, aber eben niemals nachgewiesen worden ist.
Jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland weiß, dass auch heute durch die staatlichen Organe nachhaltig in der Öffentlichkeit der Glaube (Irrtum) gefestigt wird, „HIV“ sei eine naturwissenschaftlich bewiesene biologische Tatsache, ein „ist“ und nicht eine Glaubens- eine Konsens- oder eine Irreführungsangelegenheit .  
Auf dem Hintergrund der in der Bundesrepublik Deutschland weltweit beispiellos erfolgten 10jährigen Beweisfrage in Bezug auf „HIV“ und der nahezu fünfjährigen Beweisfrage in Bezug auf alle als Krankheitserreger behaupteten Viren und der die Verbreitung der Behauptung der nachgewiesenen Existenz des als Vogelgrippevirus behaupteten H5N1-Virus erfolgten Frage nach dem naturwissenschaftlichen Beweis des H5N1, ist es als bewiesen anzusehen, dass die Zuständigen in den Bundesbehörden gleichermaßen wissen, dass H5N1, nur aufgrund eines – durch die WHO begründeten – Konsens als naturwissenschaftlich nachgewiesen gilt, tatsächlich aber nicht als naturwissenschaftlich nachgewiesen behauptet werden kann und darf.
Die Tatsache, dass es sich bei den Handlungen aus den staatlichen Organen heraus, im Zusammenhang mit den Vogelgrippegeschehnissen und dem behaupteten H5N1-Virus, um ein Handeln wider besseres Wissen handelt, muss als objektiver Sachverhalt als bewiesen angesehen werden.

Der strafrechtlichen Ermittlung fällt hier nur noch die Aufgabe zu, den individuellen Grad des Vorsatzes der Beteiligten in den staatlichen Organen zu ermitteln, im Hinblick auf § 7 Abs. 2 VStGB, der eine Mindeststrafe von nicht unter fünf Jahren Haft bestimmt. 
Die angekündigte doppelte Zwangsimpfung:
In der Ärztezeitung vom 18.10.2005 steht unter der Überschrift „Impfstoff-Prototyp gegen Vogelgrippe ab Frühjahr“ (google: Ärzte Zeitung 18.10.2005, Überschrift) die Aussage des Präsidenten des Paul Ehrlich-Institut, Prof. Johannes Löwer, dass geplant sei, „dass bei einem Ausbruch mit H5N1 unter Menschen in Deutschland im Abstand von sechs Wochen die gesamte deutsche Bevölkerung zweimal durchgeimpft werden muss.“

Die Bundesbehörde PEI nennt hier die Planung von Zwangsimpfungen nach § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG, in der Kenntnis über die auch Prof. Löwer verfügt, dass die durch § 2 Nr. 1 IfSG zwingend abverlangte Rechtfertigungsanforderung („ist“ eines Krankheitserregers, z.B. Virus, z.B. H5N1-Virus) nicht erfüllt ist und nicht als erfüllt behauptet werden kann und darf.
Es wird in diesem Artikel genannt, dass das Bundesgesundheitsministerium der Pharmaindustrie 20 Millionen Euro für die Entwicklung eines Impfstoffes zur Verfügung gestellt hat. Auch dem Bundesgesundheitsministerium ist nachweislich bekannt, dass es sich bei dem H5N1-Virus oder bei dem als möglich behaupteten H5N1-Virus mit einem sog. humanen Influenzavirus mutierten neuen Virus ausschließlich um Konsense handelt und nicht um Tatsachen („ist“ i.S.d. § 2 Nr. 1 IfSG), die auch nur im Ansatz ein krankheitsverursachendes Virus vermuten lassen könnten.
Prof. Löwer nennt in der Ärztezeitung: 
„Durch Verwendung geeigneter Hilfsstoffe sei es möglich, die Effektivität der Produktion auf die benötigten 160 Millionen Dosen zu steigern.“
Welche konkreten neuen Hilfsstoffe, sog. Impfzusatzstoffe hier zur Anwendung gelangen sollen nennt Prof. Löwer nicht.

Bekannt wurde jedoch mittlerweile, dass der geplante Impfstoff auch Aluminiumhydroxid enthalten soll.

In der Fernsehsendung Mona-Lisa, ZDF, am 20.3.2005 (google: Mona Lisa ZDF 20.3.2005) wurde darüber berichtet, dass seit Inkrafttreten des IfSG beim PEI 33 Fälle von Säuglingen bzw. Kindern gemeldet wurde, die innerhalb von 24 Stunden nach der Sechsfachimpfung Hexavac gestorben sind. 
Dieser Impfstoff enthält pro Dosis auch 0,3, mg Aluminiumhydroxid als Impfzusatzstoff.

§ 20 Abs. 6 u. 7 IfSG ermöglicht den staatlichen Organen wohl einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit durch sog. Zwangsimpfungen, wenn die strengen Anforderungen des § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG erfüllt sind. 
Ein Eingriff in das Recht auf Leben eröffnet § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG nicht.
Im Zusammenhang mit dem Einkauf von Pockenimpfstoff für 270 Millionen Euro durch die Bundesgesundheitsministerin Schmidt wies u.a. Prof. Kurth, Präsident des RKI darauf hin, dass mit ein bis zwei Todesfällen bei je einer Millionen Impfungen zu rechnen wäre.
Damit wäre eine Pockenzwangsimpfung für einen statistisch zu erwartenden Personenkreis (ca. 50 bis 100 Personen in Deutschland) zu einem staatlichen Eingriff in das Recht auf Leben geworden, der durch § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG das Gesetz den staatlichen Organen nicht eröffnet.
In der Mona Lisa Sendung sagt Prof. Löwer, Präsident des PEI zur Aufrechterhaltung der Zulassung des Sechsfachimpfstoffes Hexavac, auch nachdem die 33 Meldungen über Todesfälle innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung beim PEI eingetroffen waren: 
„Wenn sie vom Markt genommen sind, sind sie vom Markt und es werden keine zusätzlichen Erkenntnisse dazu gewonnen. Die Frage ist, ob wir zusätzliche Erkenntnisse haben wollen oder ob wir nicht aus Vorsichtsgründen diese Stoffe vom Markt nehmen.“

In meiner Eingabe an die Generalbundesanwaltschaft aufgrund des mehr als auffällig eigenartigen Revisionsverfahrens vor dem Bundesgerichtshofes, aufgrund der Revision der Staatsanwaltschaft Deggendorf (1 StR 218/05), hatte ich die Generalbundesanwaltschaft auch auf diese mehr als eigenartige Aussage des Prof. Löwer, PEI, hingewiesen und angezweifelt, dass es aufgrund unserer staatlichen Ordnung zulässig ist, Kinder zu dem Zwecke des Risikos des Todes auszusetzen, um wissenschaftliche Erkenntnisse erlangen zu können, die man nicht erlangen könnte, wenn die Kinder nach der Sechsfachimpfung nicht mehr sterben würden.
Etwas verzögert nach dem Eingang am 6.9.2005 bei der Generalbundesanwaltschaft, wurde nahezu zufällig zeitgleich am 20.9.2005 die Aufrechterhaltung der Zulassung für den Aluminiumhydroxid-Impfstoff Hexavac zurück genommen, mit der – auf dem Hintergrund der 33 Todesfälle – absurden Begründung der mangelnden Wirksamkeit der Hepatitis B Komponente.
Genau derselbe Prof. Löwer, der in der Mona Lisa Sendung seine Position darlegte, dass zugunsten wissenschaftlicher Erkenntnisse der Tod von Kindern hinzunehmen sei, da der Tod der Kinder die Voraussetzung für die wissenschaftlichen Erkenntnisse ist, nennt in der Ärztezeitung vom 18.10.2005, dass im Zusammenhang mit den Vogelgrippegeschehnissen 160 Millionen Impfdosen durch den Staat angeschafft werden sollen, um die Bevölkerung zweimal zwangsweise durchzuimpfen („zweimal durchgeimpft werden muss.“).
Selbstverständlich weiß auch Prof. Löwer, PEI, dass es einer solchen Zwangsimpfung, schon alleine aufgrund des Mangels der Erfüllung der durch § 2 Nr. 1 IfSG gestellten „Ist-Anforderung“ hinsichtlich eines Krankheitserregers (Virus, H5N1-Virus o.ä.) im Ansatz an einer Rechtfertigung mangelt. Ein Konsens, auch wenn er weltweit als Konsens anerkannt ist, genügt der zwingend abverlangten rechtfertigenden „Ist-Anforderung“ des § 2 Nr. 1 IfSG zweifelsfrei nicht.
Darüber hinaus weiß auch Prof. Löwer, dass derartige Massenzwangsimpfungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einigen Bürgern zu einem Eingriff in das Recht auf Leben führen würde, den § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG nicht eröffnet.

Der Artikel in der Ärztezeitung ist überschrieben:
„Impfstoff-Prototyp gegen Vogelgrippe ab Frühjahr

Bundesregierung plant, Bevölkerung zweimal durchzuimpfen /

Tamiflu-Vorrat weit unter Ziel des Pandemieplans

BERLIN (HL/mut). Im Frühjahr 2006 wird wahrscheinlich ein Impfstoff zum Schutz von Menschen vor dem Vogelgrippevirus H5N1 zur Verfügung stehen. Das berichteten gestern übereinstimmend Staatssekretär Klaus Theo Schröder vom Bundesgesundheitsministerium und die Präsidenten des Robert-Koch und des Paul-Ehrlich-Instituts, die Professoren Reinhard Kurth und Johannes Löwer, in Berlin.“
Mit jeder Gabe eines Impfstoffes werden, insbesondere aufgrund der giftigen sog. Impfzusatzstoffe (sonstige Bestandteile; Aluminiumhydroxid, Formaldehyd, Quecksilber usw.) Menschen unter Lebensbedingungen gestellt, „die geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.“ (vgl.: § 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB).
Aufgrund des unstrittigen Impfschadensrisikos nach § 2 Nr. 11 IfSG ist unstrittig, dass bei der Gabe von Impfstoffen der in § 7 Abs. 1 Nr. 2, letzter Satzteil, VStGB genannte Tatsachverhalt erfüllt ist.

Die Tatsache, dass gegenwärtig die Gabe von Impfstoffen in der Bundesrepublik Deutschland nach § 20 Abs. 2 u. 3 IfSG öffentlich empfohlen werden und die Gabe von Impfstoffen durchgeführt und geduldet wird ist unstrittig.

Die Tatsache der in § 2 Nr. 1 IfSG erfolgten gesetzlichen Bestimmung des „ist“ eines Krankheitserregers, z.B. eines Virus, dem Meinungen, Glauben, Konsense, Irrtümer und Irreführungen nicht genügen, als unverzichtbar zu erfüllende Rechtfertigungsvoraussetzung für die Gabe von Impfstoffen, kann von den beteiligten Bundesgesundheitsbehörden nicht geleugnet werden.
Die Tatsache, dass seit nun nahezu 5 Jahren, die Bundesgesundheitsbehörden, außer dem Vorbringen von Konsensen, Glauben, Meinungen oder gar Irrtümern oder Irreführungen, nachfragenden Bürgern keinen naturwissenschaftlichen Nachweis eines als Krankheitserreger behaupteten Virus der die Behauptung der Erfüllung der „Ist-Anforderung“ des § 2 Nr. 1 IfSG zulassen würde, zugänglich machen konnten, kann von den Beteiligten in den Bundesgesundheitsbehörden nicht bestritten werden.
Auf diesem, fünf Jahre nach Inkrafttreten des IfSG und fünf Jahre nachdem erfolglos die Fragen nach den rechtfertigenden naturwissenschaftlichen Beweisen an die zuständigen Stellen gestellt worden ist, unstrittigen Hintergrund des Beweise der Kenntnis in den Bundesgesundheitsbehörden, kann nicht behauptet werden, dass die Planungen im Rahmen des Pandemieplanes, im Hinblick auf die zwangsweise Gabe von Impfstoffen und die massenhafte Verabreichung des zellzerstörenden Medikamentes Tamiflu, in der Absicht erfolgt, das Recht der Allgemeinheit auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch die staatlichen Organe schützen zu wollen.
Auf dem Hintergrund, dass gegenwärtig insbesondere die Zugvögel, aber auch das Gefieder am Boden und das wild lebende Gefieder, d.h. die Natur, die Hypothese falsifizieren und falsifiziert haben, die Zugvögel wären durch einen seuchenverursachenden Keim, durch das H5N1-Viurs infiziert, kann nicht behauptet werden, dass die geplanten Eingriffe in das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Menschen mittels Zwangsimpfungen, in der Absicht erfolgen, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit von Menschen, entsprechend des staatlichen Schutzauftrages schützen zu wollen.
Auf dem Hintergrund, dass es für derartige Maßnahmen an der Erfüllung der durch das Gesetz in § 2 Nr. 1 IfSG zwingend abverlangten Rechtfertigungsanforderung  mangelt, dass es an einem naturwissenschaftlichen Beweis des behaupteten Virus mangelt, der eine „Ist-Behauptung“ (in Abgrenzung zu einem Konsens) rechtfertigen könnte, kann nicht behauptet werden, dass die im Rahmen des Pandemieplanes geplanten, gegen Menschen gerichteten Zwangsmaßnahmen, in der Absicht erfolgen würden, den staatlichen Auftrag zum Schutz des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu erfüllen.
Die in den Bundesgesundheitsbehörden am Vogelgrippegeschehen Beteiligten können aufgrund der ihnen bekannten Tatsachen der Falsifikation der H5N1-Seuchenhypothese durch die Zugvögel, durch die Natur, des Mangels der naturwissenschaftlichen Rechtfertigung der Behauptung krankheitsverursachender Viren, auch des H5N1-Virus und irgendeines behaupteten humanen Influenzavirus, nicht behaupten, die Absicht ihrer Beteiligung am WHO Pandemieplan, sei darin begründet, das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach GG Art. 2 Abs. 2 zu schützen. 
Eine solche Absichtsbehauptung kann heute, fünf Jahre nach Inkrafttreten des IfSG und fünf Jahre nachdem kontinuierlich in Deutschland die Beweisfrage gestellt wird, niemand der Beteiligten in den Bundesbehörden glaubwürdig vorbringen.
Mit Datum vom 1.9.2005 teilte mir das Bundesministerium des Inneren (O 3-03-020 800 II – Krafeld; Ulrike Meffert-Weber) als Ausdruck  eines typischen sog. Freud’schen-Versprechers, bei dem man sagt was man weiß oder meint, aber eigentlich nicht sagen will, den tatsächlichen Grund mit:

„Die WHO hat bereits 1999 ihre Mitgliedstaaten aufgerufen, vorbereitende Planungen auf nationaler Ebene für eine Influenza-Pandemie zu treffen.“

Die WHO ruft auf Planungen für eine Pandemie zu treffen, nicht zur Verhinderung oder Begegnung einer Pandemie.
Klarer geht es wohl kaum. Beim Bundesinnenministerium und bei der WHO geht es jedoch noch klarer. 
Das Ministerium schreibt weiter: 
„Im Dezember 2004 hat die GMK (Gesundheitsministerkonferenz) den nationalen Influenza-Pandemieplan zur Kenntnis genommen und seiner Veröffentlichung zugestimmt. Dieser wurde vom Robert-Koch-Institut der Öffentlichkeit vorgestellt und zugänglich gemacht. Die deutschen Behörden stellen sich auf die Möglichkeit einer solchen Epidemie ein. Das auslösende Virus kann das Vogelgrippevirus oder ein anderes Virus sein.“

Die WHO plant eine Pandemie und fordert die Staaten auf, diese Planung auf nationaler Ebene voranzutreiben. Irgendetwas was dann als Krankheitserreger behauptet wird, wird sich dann schon finden lassen.

Als Rechtfertigung wird dann allenfalls auf unbekannte Epidemiologen im Umfeld der WHO verwiesen, die behaupten zur Zeit des Ersten Weltkrieges (1914 bis 1918) wären konzentriert auf das Jahr 1918, nahezu ebenso viele Menschen umgekommen, wie zur Zeit des zweiten Weltkrieges, während dem ca. 50 Millionen Menschen umgekommen sind. 
Ursächlich für die überwiegende Zahl der Toten während der Zeit des Ersten Weltkrieges, es werden bis zu 50 Millionen Tote behauptet, sei jedoch nicht das Kriegsgeschehen gewesen, sondern ein Virus, später „Spanische Grippe“ genannt. Und weil es ein Naturgesetz ist, dass Morgens die Sonne aufgeht und Abends untergeht und sich in der Natur alles zeitlich kontinuierlich wiederholt, steht jetzt wieder eine menschenvernichtende Katastrophe bevor, wie in der Zeit des Ersten Weltkrieges, im Jahre 1918, dessen Ursache auch diesmal nicht menschliches Versagungshandeln (Kriegsgeschehen) ist, sondern ein Virus, das aufgrund von behaupteter Naturgesetzlichkeiten jetzt auftreten muss, ein ganz neues Virus, dass sich mit dem Vogelgrippevirus und mit einem humanen Influenzavirus vereinigen wird, weil das naturgesetzlich-zyklisch so vorprogrammiert ist. 
Deshalb ist der von Menschen geplante und konstruierte WHO-Influenza-Pandemieplan jetzt erforderlich. (s.o.: irgendetwas wird sich dann schon finden, was man als Todesvirus behaupten kann, weil man sicher ist, dass niemand die Behauptung überprüft und alle staatlichen Organe hier mitmachen.)

Gegenüber diesem WHO-Epidemiologie-Niveau erscheint das „wissenschaftliche“ epidemiologische Niveau noch als sehr hoch, dass im parlamentarischen Untersuchungsausschussbericht des Deutschen Bundestages zum Bluterskandal (DS 12/8591) unter Dokument 80, auf S. 352 bis S. 358 in dem abgedruckten Briefwechsel zwischen Prof. Deinhardt und Prof. Frösner, Max von Pettenkofer-Institut, München, dokumentiert ist. 
Prof. Frösner begründet, dass er weltweit anerkannter Epidemiologie ist und deshalb bei AIDS von  einer 10jährigen oder sogar längeren Inkubationszeit auszugehen ist. 
Prof. Deinhardt begründet, dass er der Vorgesetzte des Prof. Frösner ist und die Inkubationszeit bei AIDS bis zu 10 Jahren beträgt und er als Vorgesetzter deshalb Prof. Frösner verbietet die Behauptung zu verbreiten, die Inkubationszeit bei AIDS könne länger als 10 Jahre dauern. 
Überprüf- und nachvollziehbare Beweise, außer der Tatsache, dass Prof. Deinhardt der Vorgesetzte des Prof. Frösner ist und dass Prof. Frösner als weltweit anerkannter Epidemiologie gilt, sucht man in diesem, im parlamentarischen Bericht dokumentierten Schriftwechsel vergeblich.
Dieser vom Deutschen Bundestag dokumentierte Schriftwechsel ist ein bedeutender Beweis dafür, dass allgemein das wissenschaftlich haltlose Niveau dessen bekannt ist, was sich heute Epidemiologie nennt.
Die Zugvögel, die wochenlang tausende von Kilometern fliegen und zufolge der Epidemiologen mit einem Todesvirus infiziert sind, beweisen gleichermaßen das absurde Niveau dieser Epidemiologen, wie es im parlamentarischen Untersuchungsausschussbericht (s.o.) dokumentiert ist. 
Auf diesem epidemiologischen Niveau, demzufolge die Epidemiologen im Nachhinein, in der Zeit des Ersten Weltkrieges nahezu gleich viele Menschen umkommen lassen müssen, um ihre absurde Spekulation zu begründen, wie im zweiten Weltkrieg tatsächlich umgekommen sind, gründet die Behauptung, die heute in der Bundesrepublik Deutschland durch die staatlichen Organe (Bundes- und Landesgesundheitsministerien) verbreitet wird, dass zufolge der WHO-Experten es sicher ist, dass eine schwere Influenza-Epidemie kommen wird und lediglich nicht bekannt ist, wann diese Epidemie, bzw. Pandemie (grenzenlose Verbreitung) und wie stark diese Pandemie auftritt.
Jeder denkende Mensch, kann diese Absurdität der „weltweit anerkannten“ aber unbekannten und damit unüberprüfbaren WHO-Epidemiologen, deren Hypothesen jetzt durch die Natur, durch die aufgrund der Zuschreibung dieser Epidemiologen durch das seuchenverursachende H5N1-Virus infizierten Zugvögel, falsifiziert worden ist, durchschauen.
Es ist vollkommen ausgeschlossen, dass die Akademiker in den Bundes- und Landesbehörden dieses nicht durchschauen. Die wissen und wollen genau das, was sie tun und machen bei Allem mit, in guter, über hundertjähriger deutscher Tradition zu tun, was Herrschaft von ihnen verlangt, auch wenn dieses heute, im Jahre 2005, unvereinbar mit den grundgesetzlich, insbesondere durch GG Art. 20 zwingend abverlangten, zu erfüllenden Anforderungen steht.
Von Menschen, unter Vorgaben der WHO, wurde zur „Bestätigung“ der epidemiologischen Hypothese, dass gleich einem Naturgesetz eine Epidemie, bzw. Pandemie eintreten wird, dann die Idee, das Konstrukt, der Konsens des H5N1-Virus geschaffen und als unter dem Gefieder seuchenverursachend behauptet. Die Zugvögel und das Gefieder am Boden falsifizierten diese H5N1-Seuchenhypothese und die Zugvögel fliegen gegenwärtig tausende Kilometer weiter nach Afrika, ohne dass signifikant in Bezug auf die anderen Jahre Zugvögel erkranken und verenden. 
Auch am Boden erkrankte und verendete – vor der Anordnung der Stallpflicht für Gefieder – nicht signifikant mehr Gefieder. Das wild lebende Gefieder entzieht sich der Stallpflicht und erkrankt und verendet auch nicht in einen signifikant größeren Umfang als in anderen Jahren. Ursächlich kann hierfür nicht sein, dass die Zugvögel und das am Boden lebende Gefieder und das wild lebende Gefieder, keine Zeitung gelesen haben und deshalb nicht wissen, dass sie vom H5N1-Virus infiziert sein sollen. 
Wir erleben aktuell, dass sich das Gefieder den Weisungen und den Planungen der WHO entzieht: 
Es erkrankt und verendet nicht in einem signifikant größerem Umfang als in anderen Jahren.
Es ist allgemein bekannt, dass in Europa die Seuchen mit der Inbetriebnahme von Kanalisationen schlagartig zurück gingen  und für die angebliche Massenseuche während der Zeit des Ersten Weltkrieges, bei der angeblich 50 Millionen Menschen starben ursächlich ist, dass mit Beginn des Krieges, die Logistik der Lebensmittelproduktion und –versorgung zusammengebrochen ist. Tatsächlich sind während des Ersten Weltkrieges in Europa viele Menschen, auch in der Zivilbevölkerung, an Mangelernährung und Unterernährung gestorben.

Zur Stützung dieser Hypothese, dass aufgrund naturgesetzlich vorgegebener epidemiologischer Zyklen, jetzt unmittelbar eine Seuche, eine Epidemie, eine Pandemie bevor steht, wurde über die WHO die Idee, das geistige Konstrukt des H5N1-Virus geschaffen. Diese H5N1-Virus-Hypothese wurde niemals naturwissenschaftlich verifiziert. Es existieren keine naturwissenschaftlichen Beweise in Form von Publikationen, die es rechtfertigen könnten, das allgemein behauptete und als existenz geglaubte H5N1-Virus als Tatsache als „ist“ zu behaupten.

Trotz Eindeutigkeit des § 2 Nr. 1 IfSG wurde das behauptete H5N1-Virus nie nachgewiesen. Es existiert ausschließlich als Idee, als Konsens. Auf dieser Grundlage planen jetzt die staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland, dass der Bevölkerung zwangsweise Gifte implantiert werden (Aluminiumhydroxid u.a. im Rahmen von Zwangsimpfungen nach § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG), dass also die Bevölkerung vorsätzlich zwangsweise unter Lebensbedingungen gestellt werden soll, die geeignet sind, deren Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB).
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland weist der WHO nicht das Recht zu, die vollziehende Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland aus der Bindung an GG Art. 20 Abs. 3 zu entlassen und sich der Bindung an den Vorgaben der WHO zu unterwerfen.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland eröffnet der vollziehenden Gewalt nicht das Recht, sich der Bindung an GG 20 Abs. 3 zu entziehen und die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland den unkontrollierten, nicht überprüfbaren und nicht nachvollziehbaren Vorgaben der WHO zu unterwerfen und auszuliefern.
Grundgesetz Art. 20 Abs. 3 eröffnet der vollziehenden Gewalt in Deutschland nicht das Recht, aufgrund Grundgesetz Art. 5 Abs. 3 die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland einer sog. Wissenschaft hilf- und schutzlos auszuliefern, die sich durch eine Freiheit von der Wissenschaftlichkeit, d.h. durch eine Freiheit von der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit kennzeichnet, auch dann nicht, wenn es sich bei dieser sog. Wissenschaft um eine Wissenschaft handelt, die durch die WHO gefördert ist und die Grundlage der Aufforderung durch die WHO an die Mitgliedstaaten ist „vorbereitende Planungen auf nationaler Ebene für eine Influenza-Pandemie zu treffen.“ (s.o.: Bundesinnenministerium)

Die Tatsache, dass im Rahmen dieses WHO-Pandemieplanes Maßnahmen geplant sind, die die Bevölkerung unter Lebensbedingungen stellt, die geeignet sind die Zerstörung von Menschen ganz oder teilweise herbeizuführen (Zwangsimpfungen, zellzerstörende Medikamente) ist unstrittig.
Die Tatsache der Beteiligung der staatlichen Organe in der Bundesrepublik Deutschland an dieser Planung ist unstrittig.

Niemand in den staatlichen Organen kann behaupten, er ginge davon aus, dass diese Maßnahmen dem Schutz des Rechtes auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Bevölkerung dienen.

Nach Inkrafttreten des IfSG und nachdem nahezu 5 Jahre lang die diesbezügliche Beweisfrage in Deutschland gestellt worden ist, kann niemand in den beteiligten Behörden mehr behaupten, diese Planungen erfolgten in der Absicht, des Schutzes des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.
Klärungsbedürftig ist hier allenfalls noch der Grad des Vorsatzes, der Grad der Absicht, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland unter Lebensbedingungen zu stellen, die geeignet sind deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.

Insbesondere auf dem Hintergrund der fünfjährigen erfolglosen Beweisfrage an die zuständigen staatlichen Stellen beweisen die staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig durch ihre bewusste Beteiligung an den Vogelgrippegeschehnissen, dass die in GG Art. 20 zwingend abverlangte staatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland beseitigt werden soll oder beseitigt worden ist und geplant ist, dieses mit den in der Ärztezeitung (s.o.) genannten Maßnahmen (u.a. durch das Gesetz nicht gerechtfertigte Zwangsimpfungen; Zwangsvergiftung) voraussichtlich im Frühjahr 2006 zu konkretisieren.
Diese gegenwärtigen staatlichen Planungshandlungen geben aufgrund Grundgesetzes Art. 20 Abs. 4 jedem Deutschen das Recht zum Widerstand gegen diejenigen, die sich an dieser Planung zur Beseitigung der staatlichen Ordnung nach GG 20 beteiligen, wenn andere Abhilfe möglich ist.
Wenn das Gift, im Frühjahr 2006 oder später, in den Menschen in Deutschland drin ist, ist es drin. Vorher handeln, dass macht Sinn.

Oder: Verbrechen verhindern ist besser als Verbrechen zu bestrafen!

Auch von diesem Grundsatz ist GG Art. 20 Abs. 4 (Widerstandsrecht) bestimmt: Es ist besser zu verhindern, als zu bestrafen und die Opfer zu beklagen.

Dieser Hinweis auf die grundgesetzliche Bestimmung des Widerstandsrechtes nach GG Art. 20 Abs. 4 an die Generalbundesanwaltschaft ist der ausdrückliche Versuch der „anderen Abhilfe“ i.S.d. GG Art. 20 Abs. 4, im Rahmen des Gesamtversuches der „anderen Abhilfe“ seit der Zeit, als mit Datum vom 9.3.1995 das RKI die Fotografierbarkeit und die erfolgte Fotografie des Konsens „HIV“, vorsätzlich wider besseres Wissen, in Kenntnis und der Absicht der Schädigung des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, unter Mitwirkung staatlicher Stellen (hier insbesondere: RKI) behauptete, in der Absicht auch Bürger der BRD mittels vorsätzlicher Irreführung dazu zu veranlassen, mittelfristig eigenständig tödlichen Medikamentationen zuzustimmen und dann zu sterben, als Beweis für die Tödlichkeit des Konsens (s.o. Ministerin, 5.1.2004), der am 23.4.1984 durch die US-Regierung verkündigt wurde und später „HIV“ genannt wurde, zu dem Zwecke, das Bevölkerungsreduzierungsprogramm insbesondere in Afrika, bei Menschen die auf schlechtes Trinkwasser angewiesen sind und unter Unterernährung leiden zu sichern. 
Der Etat der Weltbevölkerungskonferenz im Sept. 1994 in Kairo, dessen Zweck es war, Maßnahmen gegen die behauptete Überbevölkerung zu finanzieren, weist zum Zwecke der Gegenmaßnahmen gegen die behauptete Überbevölkerung, 1,4 Mrd. Dollar für AIDS aus. Auch diese Tatsache ist den Bundesbehörden unstrittig bekannt.

Bei dem gegenwärtigen Vogelgrippegeschehen erleben wir lediglich eine modifizierte Variante dessen, was wir seit über 20 Jahren mit dem international anerkannten Konsens „HIV“ (s.o., Ministerin, 5.1.2004) erleben und über 20 Jahre lang, oder über 10 Millionen Tote in Afrika lang (vorsätzliche Irreführungsopfer, getötet durch nicht gerechtfertigte tödliche Medikamente) gestützt und geduldet haben, und die staatlichen Stellen in Deutschland nachweislich wissentlich geduldet haben.

Bei dem Konsensfotografen Prof. Kurth, Präsident des RKI, ist von einem unbedingten Vorsatz auszugehen. Ebenso bei Prof. Löwer, PEI, der für das Risiko eintritt Kinder sterben zu lassen, damit man an den verstorbenen Kindern wissenschaftliche Erkenntnisse sammeln kann.

Im Verbraucherschutzministerium weiß zumindest der zuständige Referatsleiter, Herr Dr. Bätza nachweislich ganz genau, dass es an jedweder naturwissenschaftlichen Rechtfertigung mangelt, ein H5N1-Virus zu behaupten. 
Hier liegen Schreiben vor aus denen das eindeutig nachweisbar ist.

Inwieweit die beteiligten Minister tatsächlich Kenntnis erlangt haben oder durch ihre Ministerialbeamten „dumm gehalten wurden“ ist klärungsbedürftig. 
Klärungsbedürftig ist auch, ob die Bundesministerin Ulla Schmidt weiß, was sie am 5.1.2004 unterschrieben hat. Zweifellos weiß das aber derjenige Ministerialbeamte, der dieses Schreiben formuliert hat.

Die Tatsache, dass im Zusammenhang mit den Vogelgrippeereignissen aufgrund der WHO-Planung die Bundesregierung sich daran beteiligt, die Bevölkerung vorsätzlich rechtswidrig unter Lebensbedingungen zu stellen, die geeignet sind deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen kann, insbesondere auf dem Hintergrund der in den letzten fünf Jahren in der Bundesrepublik Deutschland geschaffenen Beweislage (IfSG, konsequente Beweisfrage an die zuständigen Stellen) nicht bestritten und nicht geleugnet werden.
Das Gesetz verpflichtet die Strafverfolgungsbehörden zum Tätigwerden nach Kenntnisnahmen von Hinweisen, vollkommen unabhängig vom Ansehen und Status der Beteiligten, auch dann, wenn hier der begründete Verdacht auf sog. Regierungskriminalität vorliegt.
Es ist sachlich falsch, dass es sich bei dem u.a. durch den Bundesgerichtshof (BGH) ausgesprochenen Urteile über Straftaten in der ehemaligen DDR (Regierungskriminalität, Mauerschüsse), um einen politischen Ausdruck einer Siegerjustiz über politische Verlierer gehandelt hat.
Diese Urteile waren Urteile, die die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland konkretisierten, insbesondere konkretisierten, welche Anforderungen die staatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland auch an Handlungen in staatlichen Organen stellte und insbesondere in Zukunft stellt. 
Auch Duldung im falsch verstandenen staatlichen Interesse bewertete der BHG abschließend, als straftatbegründend. Auch „Regierungskriminalität“ bewertete der BGH als strafbare Handlung.
Unmissverständlich hat der BGH dargelegt, welche Anforderungen die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland, dann an jeden in einem staatlichen Organ, auch an das „letzte Glied in der Weisungskette“ stellt, wenn jemand in einem staatlichen Organ in eine durch staatliche Organe (oder überstaatliche Organe) ausgelöste Konfliktsituationen gerät, bei denen es erkennbar um eine Verletzung des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit bzw. um schwere Menschenrechtsverletzungen geht. 
Aufgrund des hohen Stellenwertes des Recht auf Leben und der Menschenrechte im Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland ist in einem solchen, durch die Staatsorgane ausgelösten Entscheidungs- und Handlungskonflikt auch vom letzten Glied in der Weisungskette die individuelle Gewissensanspannung abzuverlangen.
Diese Rechtsgrundsätze, die der BGH unmissverständlich dargelegt hat, sind auch für die Generalbundesanwaltschaft verbindlich, auch in Bezug auf staatliche Organe der Bundesrepublik Deutschland, auch im Zusammenhang mit den gegenwärtigen Vogelgrippegeschehnissen, in deren Rahmen erkennbar geplant wird, der gesamten Bevölkerung in Deutschland rechtswidrig, zwangsweise Giftstoffe (sog. Impfzusatzstoffe, Aluminiumhydroxid u.a.) zuzuführen, Giftstoffe, von denen aufgrund heutiger toxikologischer und molekularbiologischer Kenntnis davon auszugehen ist, dass sie die Nerven- und Vererbungsfunktionen und damit u.a. die geistigen Fähigkeiten der Bevölkerung negativ beeinflussen.

Auch der Generalbundesanwaltschaft ist kein Freiraum außerhalb des durch GG Art. 20 Abs. 3 grundgesetzlich der staatlichen Gewalt zugewiesenen Auftrages zugewiesen worden.

Die Planung, dass der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zwangsweise, weder durch das Gesetz (§ 2 Nr. 1, § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG), noch durch naturwissenschaftliche Beweise, noch durch GG Art. 20 Abs. 3 gerechtfertigt, Nervengifte (Aluminiumhydroxid u.a.) implantiert werden soll, also mittels eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die Bevölkerung die Bevölkerung rechtswidrig unter Lebensbedingung gestellt werden soll, die  geeignet sind, die Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, ist transparent und soll möglicherweise im Frühjahr 2006 durch die staatlichen Organe der Bundesrepublik Deutschland, im Rahmen der WHO-Pandemieplanung verwirklicht werden:

Vorrangig bedeutend ist hier die Funktion der unmittelbar beteiligten Entscheidungsträger in den staatlichen Organen der Bundesrepublik Deutschland. Nachrangig bedeutend ist hier die Intention und Motivation der Beteiligten und möglicherweise geheimen anonymen Herrscher im Unter- und Hintergrund hinter der WHO.
Grundgesetz Art. 20 verlangt ja gerade den Ausschluss der Möglichkeit rechtsstaatlich nicht legitimierter Herrscher im Unter- und Hintergrund in der Bundesrepublik Deutschland und insbesondere, dass sich die staatlichen Organe einer solche Fremdherrschaft über die Bevölkerung nicht unterwerfen und die Bevölkerung einer solchen Fremdherrschaft nicht hilf- und schutzlos ausliefern.
Auch für die Straftaten in der ehemaligen DDR konnte als Entschuldigung nicht greifen, dass hier nur die Erwartungshaltung der Herrscher in Moskau ausgeführt wurde. Auch die Erwartenshaltung der WHO und deren etwaigen Hintermännern, rechtfertigen nicht, dass sich die staatlichen Organe aus der Bindung an GG 20 Abs. 3 lösen.
Unter vorsätzlicher Missachtung des § 2 Nr. 1 IfSG, aufgrund Aussagen sog. Experten, deren Aussagen nicht als wissenschaftlich behauptet werden können und dürfen, weil es den Aussagen an der Erfüllung der an Wissenschaft zu stellenden Anforderung der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit mangelt, ist geplant, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, mittels Implantierung von Aluminiumhydroxid und anderer bisher nicht genannter Giftstoffe, unter Lebensbedingungen zu stellen die geeignet sind deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB). 
Darüber hinaus ist geplant, wissenschaftlich, d.h. molekularbiologische (virologisch) und epidemiologisch unbegründet, d.h. nicht überprüf- und nachvollziehbar, einen Teil der Bevölkerung durch Verabreichung zellzerstörender Medikamente (Tamiflu) unter Lebensbedingungen zu stellen, die geeignet sind, deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen (§ 7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB).
Aktuell haben wir in Deutschland erfahren, mit welcher Geschwindigkeit, obwohl zuvor hinreichend Zeit bestanden hätte, die Erfüllung der wissenschaftlichen Rechtfertigungsvoraussetzungen zu überprüfen, weil ein Tier in Russland verendet ist, bei dem aufgrund ungeeichter, nicht valider Testverfahren behauptet worden ist, dieses Tier sei durch das seuchenverursachende Virus H5N1 infiziert, innerhalb weniger Tage die Bestallung für Gefieder mittels Notverordnung verfügt wurde und bisher ohne Kontrolle der Rechtfertigungsvoraussetzungen aufrechterhalten blieb.
Im Zusammenhang mit der Pockenpanik, in dessen Rahmen die Bundesgesundheitsministerin für 270 Millionen Euro Pockenimpfstoffe eingekauft hat, wurde bundesweit im Rahmen sog. Katastrophenpläne, ein flächendeckendes Netz von Impfstationen geplant und erprobt, in denen, auf der Grundlage von durch Laien durchzuführenden Impftauglichkeitsuntersuchungen, Zwangsimpfungen durchgeführt werden sollen.
Erkennbar zielt die Planung darauf ab, quasi aufgrund eines Vorganges der als wissenschaftlich behauptet wird, der aber der Überprüf- und Nachvollziehbarkeit entzogen ist, in einer Blitzaktion die scheinlegitimierten Voraussetzungen nach § 20 Abs. 6 u. 7 IfSG zu schaffen, um im Rahmen eines ausgedehnten und systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung, diese vorsätzlich unter Lebensbedingungen zu stellen, die geeignet sind deren körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, bei nachgewiesener Absicht, strafbar nach §  7 Abs. 1 Nr. 2 VStGB.

Die grundgesetzlich gesicherte Freiheit der Wissenschaft kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass Grundlage von Handlungen nach GG Art. 20 Abs. 3 durch Handlungen staatlicher Organe eine Wissenschaft ist, die die wissenschaftliche Freiheit als Freiheit von der Wissenschaftlichkeit auslegt, als frei von der Erfüllung der wissenschaftlichen Grundanforderung der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit.
Es ist allgemein bekannt, dass die staatlichen Handlungen im Zusammenhang mit den Vogelgrippeereignissen, die sich durchgängig auf wissenschaftliche Experten berufen, nicht in wissenschaftlichen Aussagen dieser Experten (Virologie, Epidemiologie),die die unverzichtbar an Wissenschaft zu stellende Grundanforderung der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit erfüllen, gründen.
Der Sachverhalt, dass das was sich Wissenschaft nennt und Aussagen wissenschaftlicher Experten genannt wird, nicht in Wissenschaft, d.h. in Überprüf- und Nachvollziehbarkeit gründet, ist keine wissenschaftliche Streitfrage, in die der Staat aufgrund der grundgesetzlich gesicherten Freiheit der Wissenschaft nicht eingreifen darf. 
Das ist eine strafrechtliche Frage, für deren Zuständigkeit das Gesetz die Strafverfolgungsbehörden und die Strafgerichte bestimmt hat.

Eine solche Wissenschaft, frei von der Wissenschaftlichkeit, d.h. der Überprüf- und Nachvollziehbarkeit kann nur unter vorsätzlicher Verletzung der Anforderungen des GG Art. 20 Abs. 3 zur Grundlage scheinbar legitimierter rechtsstaatlicher Handlungen und Planungshandlungen gemacht werden.
Insbesondere ist allen Beteiligten bekannt, dass eine solche Wissenschaft unabhängig von der Wissenschaftlichkeit nicht Grundlage staatlicher Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit sein darf.
In den letzten fünf Jahren wurde durch das konsequente Stellen der Beweisfragen bewiesen, dass vorsätzlich staatliche Eingriffe in das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, scheinbar legitimiert aufgrund § 20 Abs. 2 u. 3 IfSG durchgeführt werden, in der Kenntnis, dass keine wissenschaftlichen Beweise diese Handlungen rechtfertigen. 
Jetzt wird diese Praxis staatlicher Organe, insbesondere des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherheit, des Robert Koch-Institut und des Paul-Ehrlich-Institut, im Rahmen des WHO-Pandemieplanes eingesetzt, um voraussichtlich im Frühjahr 2006 schwere Verletzungen des Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit durch die staatlichen Organe durchzuführen, die früher oder später als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bewertet und geahndet werden müssen und werden und für deren Strafverfolgung, dann, wenn sich der Nationalstaat zur Strafverfolgung als nicht bereit oder nicht in der Lage beweist, ab dem 1.7.2002 die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag gegeben ist.
Mit freundlichem Gruß

Karl Krafeld
